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Voraussetzungen für die Zuschaltung und die Ausübung der Aktionärsrechte, insbeson-
dere des Stimmrechts 
 
 
Zur Zuschaltung zu der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, insbesonde-
re des Stimmrechts, sind Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden 
und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung nachweisen (ordnungsgemäß 
angemeldete Aktionäre). Die Anmeldung muss bei der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) 
unter der nachfolgend genannten Adresse (Anmeldeadresse) erfolgen. Für den Nachweis der 
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist ein besonderer Nachweis des An-
teilsbesitzes erforderlich. Dafür ist ein Nachweis durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 
AktG in jedem Fall ausreichend. Der besondere Nachweis hat sich auf den Nachweisstichtag zu 
beziehen und muss der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer 
Sprache an die nachfolgende Anmeldeadresse übermittelt werden.  
 

Aareal Bank AG  
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 
  

Der besondere Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 20. Juli 2023 
(00:00 Uhr (MESZ)) (Nachweisstichtag) beziehen. Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesit-
zes müssen der Gesellschaft spätestens bis zum 3. August 2023 (24:00 Uhr (MESZ)) unter der 
Anmeldeadresse zugehen. 
 
Üblicherweise übernehmen die Letztintermediäre, insbesondere die depotführenden Institute, 
die erforderliche Anmeldung und die Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes für ihre 
Kunden. Die Aktionäre werden daher gebeten, sich möglichst frühzeitig an ihr jeweiliges depot-
führendes Institut zu wenden. Nach Eingang der Anmeldung mit beigefügtem Nachweis des 
Anteilsbesitzes erhalten die teilnahmeberechtigten Aktionäre als Bestätigung der Anmeldung 
von der Anmeldestelle die Stimmrechtskarte, in der die erforderlichen Zugangsdaten für das 
Aktionärsportal enthalten sind. 
 
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Zuschaltung und die Ausübung der Aktionärsrechte nur 
derjenige als Aktionär, der sich fristgerecht angemeldet und die Berechtigung zur Zuschaltung 
zu der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen hat. Die Gesell-
schaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeig-
neten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form 
erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen. 
 
Bedeutung des Nachweisstichtags  
 
Die Berechtigung zur Zuschaltung, zur Ausübung von Aktionärsrechten und der Umfang des 
Stimmrechts bemessen sich ausschließlich nach dem im Nachweis enthaltenen Anteilsbesitz 
des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Ver-
äußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräu-
ßerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Zuschaltung, die Ausübung 
von Aktionärsrechten und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des 
Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich, das heißt, Veräußerungen von Aktien nach dem 
Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Zuschaltung und auf den 
Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem 
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Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst 
danach Aktionär werden, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien nur berechtigt (insbesondere 
stimmberechtigt), soweit sie sich von dem bisherigen Aktionär bevollmächtigen oder zur 
Rechtsausübung ermächtigen lassen. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die etwai-
ge Dividendenberechtigung. 
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